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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Im Berichtjahr berieten die Räte über die Initiative für eine Volkswahl des Bundesrates.
Die SVP hatte im Vorjahr 108'826 beglaubigte Unterschriften eingereicht. Das Begehren
verlangt, dass der Bundesrat nicht mehr von der Bundesversammlung, sondern durch
die Wahlbevölkerung gewählt wird. Die Wahl würde zeitgleich mit den
Gesamterneuerungswahlen für den Nationalrat und im Majorzverfahren mit der Schweiz
als einem Wahlkreis durchgeführt. Den italienischen und französischen
Sprachminderheiten wären zwei Sitze garantiert. In seiner Mitte Mai an einer
Medienkonferenz präsentierten Botschaft listete der Bundesrat zwar einige Vorteile
einer Wahl der Regierung durch die Bürgerinnen und Bürger auf – so etwa die Stärkung
der Legitimität der Exekutive, die Möglichkeit einer Belebung der Demokratie durch
eine Debatte über Regierungsprogramme oder die zumindest vordergründig höhere
Transparenz –, er empfahl das Begehren letztlich aber aufgrund gewichtigerer Nachteile
zur Ablehnung: Das Regierungsgremium wäre kein Kollegium mehr, sondern eher eine
Versammlung parteipolitischer Akteure. Die Kooperation mit den Medien würde im
Interesse einer Wiederwahl noch stärker werden. Das Gewaltengefüge würde sich
verändern, weil die Bundesversammlung eines wichtigen Kontroll- und
Entscheidungsinstruments beraubt würde. Die stärker im Zentrum stehende Partei-
statt Sachpolitik berge die Gefahr von Blockaden zwischen Parlament und Regierung.
Weil bevölkerungsstarke Kantone mit dem vorgeschlagenen Wahlverfahren bevorteilt
wären, würde das föderale Gleichgewicht gestört. Die teuren Wahlkampagnen würden
zu einer Stärkung der Landes- gegenüber den Kantonalparteien führen und würden
erstere überlasten. Die sprachliche Quotenregelung könnte sich als kontraproduktiv
erweisen, weil ein Schutz der rätoromanischen Sprachminderheit gar nicht vorgesehen
ist und die italienische und die französische Minderheit gegeneinander ausgespielt
würden. Der Bundesrat wies insbesondere darauf hin, dass es für die Änderung gar
keinen Anlass gebe. Die bisherigen, von der Bundesversammlung gewählten
Bundesratskollegien seien nicht nur repräsentativ für alle Landesgegenden, sondern
würden auch hohes Ansehen in der Bevölkerung geniessen und hätten sich als fähig
erwiesen, Kriege, Bedrohungen und Wirtschaftskrisen zu umschiffen und verschiedene
Herausforderungen erfolgreich anzunehmen und zu meistern. Es gäbe keinen Anlass,
ein derart bewährtes Wahlverfahren zu ändern. In den langen und lebhaften
Ratsdiskussionen wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Idee einer Volkswahl des
Bundesrates bereits bei den Verfassungsdiskussionen 1848 und 1872 und zweimal als
Initiative der SP 1900 und 1942 jeweils abgelehnt worden sei. Diskutiert wurde auch ein
drohender permanenter Wahlkampf, der stark von der finanziellen Potenz einzelner
Parteien abhängen würde. Die SVP-Ratsvertreter argumentierten, dass die direkte Wahl
der Exekutive in allen Kantonen sehr gut funktioniere. Die direkte Demokratie würde mit
diesem Anliegen ausgebaut. Im Nationalrat hatten zwei Anträge von linker Seite für
einen Gegenvorschlag, der die Erhöhung der Mitgliederzahl im Bundesrat auf neun und
eine Transparenz der Kampagnenfinanzierung gefordert hätte, keine Chance. In der
Schlussabstimmung wurde die Initiative im Ständerat mit 34 zu fünf Stimmen (bei 3
Enthaltungen) und im Nationalrat mit 137 zu 49 Stimmen abgelehnt. Zu den 48 Stimmen
aus der SVP-Fraktion gesellte sich die Stimme von Girod (gp, ZH). Dass das Anliegen
nicht wirklich in ein Links-Rechts-Schema passt, zeigt die im Berichtjahr noch nicht
behandelte parlamentarische Initiative Wermuth (sp, AG) (12.489), die ebenfalls eine
Volkswahl, allerdings in Verbindung mit einer Erhöhung der Zahl der Bundesräte auf
neun und einer Einführung von Wahlfinanzierungsregeln, fordert. Der Vorstoss fand
einige Mitunterzeichner aus dem linken Lager. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.12.2012
MARC BÜHLMANN

Die Stimmberechtigten befanden am 9. Juni über die Initiative für eine Volkswahl des
Bundesrates. Das von der SVP lancierte Volksbegehren verlangte, dass die Schweizer
Regierung nicht mehr von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt, sondern durch
die Wahlbevölkerung bestimmt wird. Die Wahl wäre zeitgleich mit den
Gesamterneuerungswahlen für den Nationalrat und in gesamtschweizerischem
Majorzverfahren mit einem Wahlkreis abzuhalten. Für die italienischen und
französischen Sprachminderheiten würden insgesamt zwei Sitze reserviert. Im Vorjahr
hatten sich Bundesrat und Parlament ziemlich eindeutig gegen das nach der Abwahl von

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.06.2013
MARC BÜHLMANN
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Christoph Blocher aus dem Bundesrat 2007 aufgegleiste Begehren ausgesprochen, das
schon bei den Verfassungsdiskussionen 1848 und 1872 und zwei Mal als Initiative der SP
in den Jahren 1900 und 1942 keine Mehrheiten gefunden hatte. Die Initiative wurde von
einem überparteilichen Komitee bekämpft, dem alle Parteien ausser der SVP
angehörten. Sogar die Grünen, die als Oppositionspartei selber schon ähnliche
parlamentarische Vorstösse lanciert hatten, sprachen sich gegen das Anliegen aus. Das
Gegnerkomitee trat unter dem Motto an, dass Bewährtes nicht aufs Spiel zu setzen sei.
Das aktuelle Gleichgewicht zwischen den Gewalten sei eine zentrale Determinante für
die politische Stabilität und den Wohlstand in der Schweiz. Der von der SVP geforderte
Systemwechsel sei kaum begründbar und beruhe auf populistischen Forderungen. Der
Verweis auf die Kantone, wo die Volkswahl der Regierung funktioniere – das
bedeutendste Argument der Initiativbefürworter – wurde von den Initiativgegnern
abgewiesen, da ein Wahlkampf in den Kantonen mit einem Wahlkampf auf nationaler
Ebene kaum vergleichbar sei. Ein solcher würde amerikanische Verhältnisse evozieren
und die zeitlich bereits arg belasteten Bundesräte nicht nur zusätzlich unter Druck
setzen, sondern auch in einen Dauerwahlkampf verwickeln, der eine Kollegialregierung
verunmöglichen würde. Stille Schaffer hätten zudem gegen charismatische, medial
taugliche Personen weniger gute Chancen und Geld würde eine noch grössere Rolle
spielen als heute. Schliesslich wurde auch die Quotenregel für die sprachlichen
Minderheiten kritisiert; die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Sitze an die Romandie
gingen und der Kanton Tessin kaum mehr Regierungsvertreter stellen könnte, sei enorm
hoch. Die SVP ihrerseits setzte sich überraschend lau für ihr Anliegen ein. Zwar wurde
ein 2,8 Mio. Auflagen starkes Extrablatt in die Haushalte gestreut, in dem mit dem
Untergang der Schweiz gedroht wurde, wenn den Mauscheleien im Bundesrat und den
Hintertreppen-Absprachen bei Regierungswahlen nicht durch das Volk Einhalt geboten
würden. Im Gegensatz zu anderen Parteien wolle man die Mitspracherechte des
Souveräns stärken und nicht noch weiter abbauen. Zudem schaltete die Partei ein für
SVP-Verhältnisse sehr unspektakuläres Text-Plakat („Dem Volk vertrauen!“). Wichtige
Exponenten der Partei schalteten sich aber kaum in den Abstimmungskampf ein und
nahmen teilweise gar demonstrativ Stellung gegen die Initiative. Die Kantonalsektion
Thurgau empfahl gar die Nein-Parole und die SVP Unterwallis beschloss Stimmfreigabe
bei der parteieigenen Initiative. Es wurde parteiintern auch befürchtet, dass sich eine
Volkswahl zuungunsten der SVP auswirken könnte. Prominente Unterstützung erhielt
die Idee der Volkswahl allerdings durch die ehemalige SP-Bundesrätin Micheline Calmy-
Rey. Sie befand, dass die Volkswahl zu einer besseren Machtbalance zwischen
Bundesrat und Parlament führe, weil die Regierung damit über mehr Legitimität
verfügen würde. Erste Umfragen Anfang Mai liessen eine relativ geringe Begeisterung in
der Bevölkerung für die Idee der Volkswahl erahnen. Tatsächlich wurde das Begehren
Anfang Juni dann auch deutlich mit 76,3% Nein-Stimmenanteil und durch alle Kantone
abgelehnt. In einigen Kantonen der Romandie (FR, NE, JU) lagen die Ja-Anteile gar unter
20%. Am höchsten war die Zustimmung im Kanton Tessin (32,2% Ja), was aufgrund der
Debatten um den Minderheitenschutz etwas überraschend war. Die
gesamtschweizerische Stimmbeteiligung lag bei 39,2%, was die laue Kampagne neben
dem Umstand, dass die APS-Inserateanalyse einen absoluten Negativrekord hinsichtlich
Anzahl Zeitungsinserate ausmachte, ebenfalls wiederspiegelt. Noch am Abend der
Abstimmung äusserten sich die Parteipräsidenten zum Abstimmungsausgang. CVP-
Präsident Darbellay wertete das Resultat als Zeichen nationaler Kohäsion, FDP-
Präsident Müller war froh über die Wahrung der Konkordanz, die durch eine Volkswahl
in Gefahr geraten wäre, und SP-Präsident Levrat freute sich, dass die „psychologische
Verarbeitung der Abwahl Blochers“ nun zum Abschluss kommen könne. SVP-Präsident
Brunner anerkannte zwar, dass das Thema vom Tisch sei, wehrte sich aber vorsorglich
gegen künftige Beschneidungen der direkten Demokratie. Der Leidensdruck sei
anscheinend momentan noch zu tief. Justizministerin Sommaruga sah im Resultat den
Wunsch des Souveräns, die Demokratie vor Dauerwahlkämpfen zu schützen. Das
deutliche Nein wurde in der Presse als Vertrauensbeweis in die Institutionen und
insbesondere in den Bundesrat gewertet, man sah im Abstimmungsergebnis aber auch
eine Ohrfeige an die SVP, die an einem wenig experimentierfreudigen Volk
vorbeipolitisiert habe. Die noch im Vorjahr von Wermuth (sp, AG) eingereichte
parlamentarische Initiative (12.489), die neben der Volkswahl auch einige zusätzliche
Reformen wie die Aufstockung der Regierungsmitglieder auf neun oder die Transparenz
der Wahlkampagnenfinanzierung gefordert hatte, wurde im Berichtjahr kurz nach dem
abschlägigen Volksentscheid zurückgezogen.

Abstimmung vom 9. Juni 2013

Beteiligung: 39,5%

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ja: 480 291 (23,7%) / 0 Stände
Nein: 1 550 080 (76,3%) / 20 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: SVP (2)*.
– Nein: FDP, CVP, SP, GP, GLP, BDP, EVP, CSP; SGV, Travail.Suisse.
* in Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen. 2

Lange Zeit waren die Gesamterneuerungswahlen des Bundesrats fast eine
Pflichtübung. Das hatte vor allem damit zu tun, dass die eidgenössischen Wahlen lange
Jahre kaum politische Verschiebungen nach sich zogen. Zwar war die alte Zauberformel
(2 CVP, 2 FDP, 2 SP, 1 SVP) mit dem Wahlerfolg der SVP stark hinterfragt und schliesslich
nach einigen Jahren der Transition mit mehr oder weniger gehässigen und
aufreibenden Regierungswahlen, der Nichtwiederwahl von Ruth Metzler (2003) sowie
Christoph Blocher (2007) und einem Intermezzo der BDP in der Regierung gesprengt
worden. Nach den eidgenössischen Wahlen 2015, dem Rücktritt von Eveline Widmer-
Schlumpf aus der nationalen Exekutive und dem Einzug eines zweiten SVP-
Regierungsmitglieds schien dann aber eine neue Formel gefunden: 2 FDP, 2 SP, 2 SVP, 1
CVP. 

Schon im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 war freilich spekuliert worden, dass
die Grüne Partei die CVP hinsichtlich des Wähleranteils überflügeln könnte und damit
einen Anspruch auf einen Sitz in der nationalen Regierung hätte – umso mehr, wenn
sich die Grünen mit der GLP quasi zu einem gemeinsamen Sitz für die «Öko-Parteien»
zusammenraufen könnten, wie die Aargauer Zeitung spekulierte. Falls sich die CVP
halten könnte, wäre auch der Angriff auf einen der beiden FDP-Sitze denkbar, so die
Hypothese zahlreicher Medien. Die angegriffenen Parteien wehrten sich mit dem
Argument, dass eine Partei ihren Wahlerfolg zuerst bestätigen müsse, bevor sie einen
Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung erhalten könne. Dies sei auch bei der SVP der
Fall gewesen – so etwa FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ) bereits Mitte August
2019 in der Zeitung Blick. Zudem dürfe nicht nur der Wähleranteil bei den
Nationalratswahlen in die Berechnung einfliessen, sondern man müsse auch die
Vertretung im Ständerat berücksichtigen. Martin Bäumle (glp, ZH), Ex-Präsident der
GLP, gab zudem zu verstehen, dass ein Öko-Lager aus GP und GLP kaum denkbar sei; zu
unterschiedlich sei man in diversen Sachfragen. Ebenfalls früh wurde in den Medien
über einen möglichen Rücktritt von Ueli Maurer spekuliert, was aus der vermeintlichen
Pflichtübung eine spannende Wahl gemacht hätte. Maurer gab dann allerdings Anfang
November bekannt, noch eine weitere Legislatur anzuhängen. 

Die aussergewöhnlichen Erfolge der Grünen Partei bei den eidgenössischen Wahlen
2019 gaben dann den Diskussionen über die parteipolitische Zusammensetzung des
Bundesrats sehr rasch wieder ganz viel Nahrung und schafften Raum für allerlei
Reformvorschläge zur Bestimmung der Landesregierung. In der Tat hatten die Grünen
mit 13 Prozent Wähleranteil die CVP (11.4%) deutlich überflügelt und als viertstärkste
Partei abgelöst. Die GLP kam neu auf 7.8 Prozent. Die NZZ rechnete vor, dass die
aktuelle Regierung so wenig Wählerinnen und Wähler vertrete wie zuletzt vor 60 Jahren.
Die Grünen und die Grünliberalen hätten rein rechnerisch ein Anrecht auf je einen
Bundesratssitz. 
Neben den medial zahlreich vorgetragenen Berechnungen wurde allerdings auch
inhaltlich und historisch argumentiert. Der Einbezug in die Regierung sei immer auch an
den Umstand geknüpft gewesen, dass eine Oppositionspartei auch in verschiedenen
Sachthemen glaubhaft ihre Referendumsmacht ausspielen könne, wurde etwa
argumentiert. Zwar sei das Klimathema wichtig und würde wohl auch nachhaltig
bleiben, die Grünen und die GLP müssten aber – wie auch die SVP mit ihren
gewonnenen Volksbegehren – mit Abstimmungserfolgen ihren Anspruch noch
untermauern, so ein Kommentar in der NZZ. Die Grünen würden trotz Wahlgewinnen
keinen Regierungssitz erhalten, weil «niemand Angst vor ihnen hat», wie die Aargauer
Zeitung diesen Umstand verdeutlichte. Argumentiert wurde zudem, dass eine «Abwahl»
– eigentlich handelt es sich um eine Nichtwiederwahl – nicht dem politischen System
der Schweiz entspreche. Es brauche mehrere Wahlen, bei denen sich eine Partei
konsolidieren müsse, um die Stabilität in der Regierung auch über längere Zeit zu
gewährleisten, kommentierte dazu der Blick. 

Der Tages-Anzeiger führte gar eine Umfrage durch, die aufzeigte, dass eine Mehrheit
der Befragten die Zeit für einen grünen Bundesrat noch nicht für gekommen hielt. Wer
ein grünes Bundesratsmitglied jedoch befürwortete (rund 40% der Befragten),

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2019
MARC BÜHLMANN
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wünschte sich, dass dies auf Kosten eines Sitzes der SVP (50%) oder der FDP (21%), aber
eher nicht auf Kosten der CVP (10%) oder der SP (6%) gehen solle. 
Für die WoZ war allerdings klar: «Cassis muss weg!» In der Tat forderte auch Regula
Rytz (gp, BE) via Medien, dass die FDP freiwillig auf einen Sitz verzichte, da sie als
lediglich drittgrösste Partei keinen Anspruch auf zwei Sitze habe. In der Folge schienen
sich die Medien dann in der Tat vor allem auf den zweiten Sitz der FDP einzuschiessen.
Freilich wurden auch andere Modelle diskutiert – so etwa ein von Christoph Blocher in
der Sonntagszeitung skizziertes Modell mit der SVP, die zwei Sitze behalten würde, und
allen anderen grösseren Parteien (SP, FDP, CVP, GP, GLP) mit je einem Sitz –, «sämtliche
Planspiele» drehten sich aber «um einen Namen: Aussenminister Ignazio Cassis»,
fasste die Aargauer Zeitung die allgemeine Stimmung zusammen. Er sei «der perfekte
Feind», «visionslos und führungsschwach». Der Aussenminister befinde sich im
«Trommelfeuer» befand die Weltwoche. Häufig wurde seine Haltung im Europadossier
kritisiert und entweder ein Rücktritt oder wenigstens ein Departementswechsel
gefordert. Mit Ersterem müsste allerdings die Minderheitenfrage neu gestellt werden,
war doch die Vertretung des Tessins mit ein Hauptgrund für die Wahl Cassis im Jahr
2017. Der amtierende Aussenminister selber gab im Sonntags-Blick zu Protokoll, dass er
sich als Tessiner häufig benachteiligt fühle und spielte so geschickt die
Minderheitenkarte, wie verschiedene Medien tags darauf kommentierten. Die
Sonntags-Zeitung wusste dann noch ein anderes Szenario zu präsentieren: Einige SVP-
Parlamentarier – das Sonntagsblatt zitierte Andreas Glarner (svp, AG) und Mike Egger
(svp, SG) – griffen Simonetta Sommaruga an und forderten, dass die SP zugunsten der
Grünen auf einen Sitz verzichten müsse. Die CVP sei in «Versuchung», wagte sich dann
auch die NZZ in die Debatte einzuschalten. Würde sie Hand bieten für einen grünen Sitz
auf Kosten der FDP, dann könnte sie im Bundesrat «das Zünglein an der Waage» spielen
und Mehrheiten nach links oder nach rechts schaffen. Die NZZ rechnete freilich auch
vor, dass grün-links mit zusammen rund 30 Prozent Wähleranteil mit drei von sieben
Regierungssitzen klar übervertreten wäre, denn die GLP dürfe man nicht zu den Grünen
zählen. Dies hatten vor allem die Grünen selbst implizit immer wieder gemacht, indem
sie vorrechneten, dass die GLP und die GP zusammen auf 21 Prozent Wähleranteile
kämen. 

Neben Kommentaren und Planspielen warteten die Medien auch mit möglichen grünen
Bundesratsanwärterinnen und -anwärtern auf. Häufig gehandelte Namen waren die
scheidende Parteipräsidentin Regula Rytz, die Waatländer Staatsrätin Béatrice Métraux
(VD, gp), die Neo-Ständerätin Maya Graf (gp, BL), der Berner alt-Regierungsrat Bernhard
Pulver (BE, gp), der amtierende Fraktionschef der Grünen, Balthasar Glättli (gp, ZH) oder
der Zürcher Nationalrat Bastien Girod (gp, ZH). Ins Gespräch brachte sich zudem der
Genfer Staatsrat Antonio Hodgers (GE, gp). 

Die Grünen selber gaben sich lange Zeit bedeckt und waren sich wohl auch bewusst,
dass eine Kampfkandidatur nur geringe Chancen hätte. Sie entschieden sich zwar an
ihrer Delegiertenversammlung Anfang November in Bern für eine forschere Gangart und
forderten einen grünen Bundesratssitz – Regula Rytz sprach davon, dass vorzeitige
Rücktritte aus dem Bundesrat ein Ärgernis seien, weil sie Anpassungen nach
Wahlverschiebungen erschweren würden. Mit der Forderung war einstweilen aber noch
kein Name verknüpft, was der Partei prompt als «Lavieren» ausgelegt wurde (Blick).
«Der grüne Favorit», wie der Tages-Anzeiger Bernhard Pulver betitelte, sagte Mitte
November, dass er nicht zur Verfügung stehe. Auch der Berner Stadtpräsident Alec von
Graffenried (BE, gp) und die Aargauer alt-Regierungsrätin Susanne Hochuli (AG, gp), die
ebenfalls als Kandidierende gehandelt worden waren, sagten via Medien, dass sie nicht
zur Verfügung stünden. 
Die «Kronfavoritin» (Tages-Anzeiger) Regula Rytz ihrerseits stand im zweiten Umgang
der Ständeratswahlen im Kanton Bern. Ihr wurden intakte Chancen eingeräumt und
wohl auch um diese nicht zu gefährden, versicherte sie, dass sie auf eine
Bundesratskandidatur verzichten würde, sollte sie für den Kanton Bern in die kleine
Kammer gewählt werden. Da sie dies allerdings verpasste, kündigte die Bernerin rund
20 Tage vor den Bundesratswahlen ihre Kandidatur an – noch bevor die Fraktion
offiziell beschlossen hatte, eine Kandidatur einzureichen. Nach einer solchen
Richtungswahl, wie es die eidgenössischen Wahlen gewesen seien, könne man nicht
einfach zur Tagesordnung übergehen, erklärte sie gegenüber der Presse. Sie wolle für
die Menschen und die Natur Verantwortung übernehmen. Ihr Angriff gelte aber nur dem
FDP-Sitz von Ignazio Cassis. Würde sie für ein anderes Regierungsmitglied gewählt,
würde sie die Wahl nicht annehmen – so die Bernerin. Die Fraktion der Grünen gab
dann allerdings tags darauf bekannt, dass es nicht um die Person, sondern um die
Übervertretung der FDP gehe. Ein Angriff auf Karin Keller-Sutter schien damit nicht
wirklich ausgeschlossen. Die nach aussen als wenig abgesprochen erscheinende
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Strategie für die Ansage der Kampfwahl brachte der GP Kritik ein. Die Partei zeige sich
«unbeholfen» und der Start sei «misslungen», urteilte etwa die NZZ. Auch die
Weltwoche redete von einem «verpatzten Start» und die Sonntagszeitung sprach gar
von dilettantischem Vorgehen. Es sei, als wären die Grünen ein Sprinter, der kurz vor
dem Ziel auf die Uhr schaue und sich hinknie, um die Schuhe zu binden, so die Zeitung
weiter. 

Eine medial oft diskutierte Frage im Vorfeld der Wahlen war, welche Parteien die
Grünen in ihrem Anliegen unterstützen würden. Klar schien, dass die FDP nicht Hand
bieten würde. Auch die SVP würde – wenn überhaupt – die GP nur auf Kosten der SP
unterstützen. Die CVP bzw. die neue Mitte-Fraktion (CVP zusammen mit BDP und EVP)
entschied, Rytz nicht einmal zu einem Hearing einzuladen. Man sei nicht gegen eine
grüne Vertretung in der Regierung, es sei aber «etwas zu früh», liess sich CVP-
Parteipräsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) in der Sonntagszeitung zitieren. Die GLP und
die SP gaben bekannt, Rytz vor den Wahlen anhören zu wollen. Für Schlagzeilen sorgte
dabei SP-Parteipräsident Christian Levrat (sp, FR), der die CVP aufforderte,
mitzuhelfen, die Grünen in die Regierung zu hieven. Die Schweiz wäre sonst die einzige
Demokratie, in der Wahlen keine Auswirkungen auf die Regierungszusammensetzung
hätten. Zudem würde sich die Weigerung der CVP wohl über kurz oder lang rächen. Bei
der GLP zeigte sich das Dilemma zwischen ökologischem und liberalem Gedankengut.
Insbesondere in der Europafrage fanden sich die GLP und der amtierende
Aussenminister eher auf der gleichen Linie. Für Rytz spreche das ökologische Anliegen,
gegen sie ihre eher linke Ausrichtung, erklärte Tiana Moser (glp, ZH) dann den Entscheid
für Stimmfreigabe der GLP. Zudem würde Rytz ohne Absprache mit den Grünliberalen
den «Sitz der Ökokräfte» für sich beanspruchen. Letztlich stellte sich einzig die SP-
Fraktion offiziell hinter Rytz. Die eher laue Unterstützung und der Versuch der
amtierenden Regierungsparteien, die eigene Macht zu zementieren, mache das
Unterfangen «grüne Bundesrätin» für Regula Rytz zu einer «mission impossible», fasste
die Zeitung Le Temps die Situation dann kurz vor den Wahlen zusammen. 

Nicht die Medien, nicht Umfragen und «nicht die Wahlprozente» (NZZ), sondern die
Vereinigte Bundesversammlung bestimmt freilich letztlich, welche Parteien in der
Regierung vertreten sein sollen. Und diese Entscheidung brachte das Resultat, das viele
im Vorfeld aufgrund der Aussagen der verschiedenen Parteien auch erwartet hatten:
die Wiederwahl aller Amtierenden und das Scheitern des Angriffs der Grünen. Auch die
Ansprachen der Fraktionschefinnen und -chefs im Vorfeld der einzelnen Wahlen – die
Erneuerungswahlen finden in der Reihenfolge der Amtszeit der Bundesratsmitglieder
statt –  machten dies bereits deutlich. Die CVP plädierte für Konkordanz und Stabilität
und die SVP betonte, dass zum Erfolgsmodell Schweiz die angemessene Vertretung der
Landesteile in der Regierung gehöre – die Diskriminierung der kleinsten Sprachregion
durch die Grüne Partei sei abzulehnen. Die GLP erklärte, dass die Stärkung der
ökologischen Anliegen und der Wähleranteil der Grünen zum Vorteil für Rytz gereiche,
ihre Positionierung am linken Rand und der fehlende Anspruch von links-grün auf drei
Sitze aber gegen sie spreche. Die SP erklärte, die Zauberformel sei keine exakte
Wissenschaft, aber die beiden stärksten Parteien sollten zwei Sitze und die restlichen
jeweils einen Sitz erhalten, was für Regula Rytz spreche. Die Fraktion der Grünen
geisselte den Umstand, dass die Regierungsparteien während der Legislatur Sitze
«austauschten» und so bewusst verunmöglichten, dass das Parlament die Resultate
nach eidgenössischen Wahlen berücksichtigen könne. Die FDP schliesslich wollte sich
einer künftigen Diskussion um eine Anpassung der Zusammensetzung des Bundesrats
nicht verschliessen, amtierende Regierungsmitglieder dürften aber nicht abgewählt
werden. 

Der Angriff der Grünen folgte bei der fünften Wahl, auch wenn der Name Regula Rytz
schon bei der Bestätigungswahl von Simonetta Sommaruga auftauchte. Gegen die 145
Stimmen, die Ignazio Cassis erhielt, war Regula Rytz jedoch chancenlos. Sie erhielt 82
Stimmen, was in den Medien als schlechtes Abschneiden kommentiert wurde, hätten
doch die Grünen (35 Stimmen) und die SP (48 Stimmen) in der Vereinigten
Bundesversammlung gemeinsam über 83 Stimmen verfügt. Weil darunter sicherlich
auch ein paar CVP- und GLP-Stimmen seien, müsse dies wohl so interpretiert werden,
dass einige SP-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier die grüne Konkurrenz
fürchteten; Ignazio Cassis könne hingegen zufrieden sein. Von den 244 Wahlzetteln
waren 6 leer geblieben und 11 enthielten andere Namen als «Rytz» oder «Cassis». 
Schon zuvor hatten die meisten Parlamentsmitglieder auf Experimente verzichtet. Bei
der ersten Wahl wurde der amtsälteste Bundesrat, Ueli Maurer, mit 213 von 221 gültigen
Wahlzetteln gewählt. 23 der 244 ausgeteilten Bulletins waren leer geblieben und acht
auf Diverse entfallen. Beim Wahlgang für Simonetta Sommaruga entfielen 13 Stimmen
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auf Regula Rytz und 13 Stimmen auf Diverse. Da ein Wahlzettel ungültig war und 25 leer
blieben, durfte sich die künftige Bundespräsidentin über 192 Stimmen freuen. Alain
Berset erhielt 214 Stimmen. Bei ihm waren 14 Wahlzettel leer geblieben und 16 auf
Diverse entfallen. Die Anzahl ungültige (1) und Leerstimmen (39) wuchs dann bei Guy
Parmelin wieder an, so dass der Wirtschaftsminister noch 191 Stimmen erhielt – 13
Stimmen entfielen auf Diverse. Einen eigentlichen «Exploit» (Tages-Anzeiger) erzielte
Viola Amherd bei der sechsten Wahl. Mit 218 Stimmen erhielt sie die zweitmeisten
Stimmen der Geschichte; nur Hans-Peter Tschudi hatte 1971 mehr Stimmen erhalten,
nämlich 220. Elf Stimmen blieben leer und 14 entfielen auf Diverse. Eingelangt waren
nur noch 243 Wahlzettel. Ein etwas seltsames Gebaren zeigt sich bei der letzten Wahl.
Karin Keller-Sutter wurde zwar auch hier im Amt bestätigt, sie erhielt aber lediglich 169
Stimmen, da von den 244 ausgeteilten Wahlzetteln 37 leer und einer ungültig eingelegt
wurden und 21 Stimmen auf Marcel Dobler (fdp, SG) sowie 16 auf Diverse entfielen. In
den Medien wurde spekuliert, dass dies wohl eine Retourkutsche vor allem von
Ostschweizer SVP-Mitgliedern gewesen sei, weil Keller-Sutter sich im St. Galler
Ständeratswahlkampf zugunsten von Paul Rechsteiner (sp, SG) ausgesprochen habe.    

Der Angriff der Grünen sei zwar gescheitert, dies könne für die Partei aber auch
befreiend sein, könne sie nun doch Oppositionspolitik betreiben und mit Hilfe der
direkten Demokratie den Druck auf die anderen Parteien erhöhen, urteilte Le Temps
nach den Wahlen. Ihr Anspruch auf einen Bundesratssitz sei nach diesen
Bundesratswahlen nicht einfach vom Tisch, kommentierte Balthasar Glättli. In
zahlreichen Medien wurde zudem die Stabilität des politischen Systems betont – auch
der Umstand, dass es zu keinem Departementswechsel kam, obwohl kurz über einen
Wechsel zwischen Alain Berset und Ignazio Cassis spekuliert worden war, wurde als
Indiz dafür gewertet. Doch Stabilität bedeute nicht Stillstand; die neuen Mehrheiten im
Nationalrat müssten sich auch auf die Diskussionen um eine neue Zauberformel
auswirken – so die einhellige Meinung der Kommentatoren. An einem vor allem von der
CVP geforderten «Konkordanzgipfel» sollten Ideen für die künftige Zusammensetzung
der Landesregierung beraten werden. Entsprechende Gespräche wurden auf Frühling
2020 terminiert. 3

Bundesverwaltung - Organisation

Im Nationalrat fand die vom Ständerat modifizierte Motion Bigler (fdp, ZH) eine satte
128 zu 55 Stimmen-Mehrheit (4 Enthaltungen). Somit muss der Bundesrat in den
folgenden drei Jahren die Zahl der externen Beratungsmandate um 4 Prozent
reduzieren und sich an einem empfohlenen Richtwert orientieren, gemäss dem die
Kosten für externe Beratungsaufgaben 3 Prozent der Personalausgaben nicht
übersteigen sollten. Weder die Argumente der Minderheit der SPK-NR – etwa, dass
nicht gleichzeitig externe Mandate gekürzt, Personalstellen gedeckelt und der
Landesregierung immer wieder neue Aufgaben zugeschanzt werden könnten, wie
Cédric Wermuth (sp, AG) argumentierte –, noch jene von Bundesrat Ueli Maurer
stiessen auf genügend offene Ohren. Zu den geschlossenen SP- und GP-Fraktionen
gesellten sich total fünf Abweichler aus FDP, CVP und BDP. 4

MOTION
DATUM: 12.03.2019
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Da die Idee einer Revision des Wahlverfahrens für den Eidgenössischen Datenschutz-
und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) in die Totalrevision des Bundesgesetzes über
den Datenschutz aufgenommen worden war – konkret soll der EDÖB durch die
Vereinigte Bundesversammlung gewählt werden –, beantragte die SPK-NR die
Abschreibung der parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL), die in
der Zwischenzeit von Cédric Wermuth (sp, AG) übernommen worden war. Obwohl die
Kommission die Beratung der Gesetzesrevision ursprünglich erst für die Herbstsession
2019 vorgesehen hatte, hiess die grosse Kammer die Abschreibung bereits am letzten
Tag der Sommersession 2019 stillschweigend gut. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Parlamentsmandat

Eine Motion Aeschi (svp, ZG) wollte dem Projekt „Digitales Parlament“ Beine machen
und den papierlosen Legislativbetrieb bis zu den Wahlen 2015 umsetzen. Das Projekt
war bereits 2004 eingeleitet worden und hatte unter anderem das Extranet
hervorgebracht, auf dem die Ratsmitglieder Unterlagen für ihre Kommissions- und die
Ratsgeschäfte abrufen können. Einige Ratsmitglieder verzichten bereits vollständig auf
die postalische Zustellung von Dokumenten. Auch die Öffentlichkeitsarbeit via Internet
(parlament.ch oder Curia Vista) sind wichtige Bestandteile des „Digitalen Parlaments“.
Aeschi beanstandete, dass es zwar viele Einzelprojekte gebe, dass diese aber zu wenig
gut koordiniert seien, worunter auch die Effizienz der Ratsarbeit leide. Das Büro des
Nationalrates empfahl die Motion zur Ablehnung, weil es der Auffassung war, dass das
Projekt bereits auf gutem Wege sei. Zuerst folgte die Mehrheit der grossen Kammer der
Empfehlung des Büros und lehnte die Motion mit 102 zu 61 Stimmen ab. Nach einem
gutgeheissenen Ordnungsantrag Wermuth (sp, AG) – die SP-Fraktion habe aufgrund
einer internen Falschinformation nicht korrekt abgestimmt – kippte das Resultat
allerdings: Mit 88 zu 81 Stimmen passierte das Begehren die grosse Kammer. Die kleine
Kammer machte dann in der Wintersession allerdings kurzen Prozess und lehnte die
Motion ab. Der Sprecher des Büros des Ständerats machte dabei unter anderem
geltend, dass sich der Ständerat schon immer systematisch gegen die Nutzung
elektronischer Geräte im Saal ausgesprochen habe. Mit der Motion müsste zu rasch
ganz auf Papier verzichtet werden. 6

ANDERES
DATUM: 12.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die Interessenbindungen der Parlamentsmitglieder gaben stets Anlass zu Diskussionen.
Seit der Änderung des Parlamentsgesetzes 2002 müssen Parlamentsmitglieder bei
Amtsantritt alle ihre beruflichen Tätigkeiten, die Tätigkeiten in Führungs- und
Aufsichtsgremien und Beiräten oder ihre Beratungs- und Expertentätigkeiten
offenlegen. Das Register dieser Interessenbindungen wird von den Parlamentsdiensten
geführt, nachgetragen und veröffentlicht. Zwar werden also die Mandate ausgewiesen,
darüber welche Mandate in welchem Umfang bezahlt werden, herrscht aber wenig bis
keine Transparenz und verschiedene Anläufe, dies zu ändern, waren in der
Vergangenheit jeweils gescheitert. 

Allerdings schien der gesellschaftliche Druck diesbezüglich 2019 zu wachsen. Im
«Ämtlisammeln» seien die Bundespolitiker emsig wie Bienen, kritisierte etwa der
«Blick» die über 2'000 Interessenbindungen der 246 Parlamentsmitglieder. Darunter
befänden sich auch zahlreiche «gut bezahlte Pöstchen». SP-Nationalrätin Mattea Meyer
(sp, ZH) wolle dies mit einer parlamentarischen Initiative ändern. Um finanzielle und
politische Interessen durch lukrative Mandate nicht zu vermischen – der «Blick» zitierte
die Nationalrätin mit den Worten «das geht in manchen Fällen Richtung Käuflichkeit
und Korruption» – fordere Meyer einen «Lohndeckel für Ämtlisammler», lobte die
Zeitung. Einnahmen aus solchen Mandaten dürften laut der Forderung nicht höher sein
als die Entschädigung für die Parlamentsarbeit.  

Das Thema Transparenz war freilich nicht nur ein linkes, sondern auch ein rechtes
Anliegen. Auch Peter Keller (svp, NW) kommentierte in der «Weltwoche», dass
Zusatzbezüge offengelegt werden müssten. Das Parlament sei verseucht, weil sich ein
«Söldnerwesen» ausbreite: «Gewählte Volksvertreter sind in Wahrheit als bezahlte
Lobbyisten, Pöstli-Jäger und Verbandsfunktionäre unterwegs», so der Nationalrat.
Auslöser für den Beitrag von Keller war eine Untersuchung der «Weltwoche», die der
Frage nach der Käuflichkeit von Politikerinnen und Politikern nachging.
Parlamentsmitglieder würden bis zu 30 Mandate anhäufen und sich dafür stattlich
bezahlen lassen. «Topverdiener» würden wohl gegen eine Million Franken verdienen,
rechnete das Wochenblatt vor. Ähnliche Zahlen präsentierte Cédric Wermuth (sp, AG)
in seinem von ihm veranlassten «Lobby-Report», in dem zwei Journalisten auflisteten,
wie viel Geld die Finanz- und Versicherungsbranche an Politikerinnen und Politiker
bezahlten. Die Vergütung dieser rund 200 untersuchten Mandate – knapp zehn Prozent
aller Mandate im Parlament – schätzten sie auf rund CHF 6.5 Mio. – eine Zahl, die in den
Medien einiges Echo fand. Beide Untersuchungen zeigten freilich vor allem, wie
schwierig es ist, verlässliche Zahlen zu erhalten, die ohne Transparenz lediglich
Schätzungen sein können. 

Diskutiert wurde zudem die Idee einer Volksinitiative, mit der die Transparenz von
Nebeneinkünften gefordert wurde. Ein ähnliches Begehren war bereits 2011 lanciert
worden, letztlich aber an der Unterschriftenhürde gescheitert. Einer der damals
federführenden Initianten, Lukas Reimann (svp, SG), gab dem «Sonntags-Blick» zu

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Protokoll, dass es in den letzten Jahren noch «viel schlimmer» geworden sei. Es sei
offensichtlich, dass «etliche» Parlamentsmitglieder «im Interesse ihrer Geldgeber
stimmten». Damals wie heute mit im Komitee sass auch Aline Trede (gp, BE). Es gebe
zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die «ein Nebenamt bei einer
Krankenkasse haben und munter das Gesundheitswesen prägen», so die Nationalrätin
ebenfalls im Sonntags-Blick. Wer sich nicht an die Offenlegungspflicht halte oder
betrüge, solle aus den Kommissionen verbannt werden, so die Forderung der Initiative,
für die allerdings bis Ende 2019 die Unterschriftensammlung nicht gestartet worden
war. 

Kurz vor den eidgenössischen Wahlen lancierte auch Regula Rytz (gp, BE) einen in den
Medien aufgenommenen Vorstoss in Form einer parlamentarischen Initiative, der sich
den Europarat zum Vorbild nahm. Dort müssen alle Einnahmen über € 200 mit Herkunft
angegeben werden. Dieser Regelung unterwarfen sich aktuell zehn der zwölf
Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier, die im Parlament des Europarates
sitzen. Alfred Heer (svp, ZH), einer dieser zehn, glaubte allerdings nicht an den Nutzen
dieser Transparenz. Die Angaben würden nicht überprüft und es könnten beliebige
Erträge angegeben werden. Thomas Müller (svp, SG), neben Hannes Germann (svp, SH)
einer der beiden Parlamentarier, die sich als Mitglied der Delegation den Regeln nicht
unterwerfen wollten, befand in der Aargauer Zeitung, dass auch Politiker «Anspruch auf
Privatsphäre» hätten. Was er verdiene, gehe niemanden etwas an. Hannes Germann
warnte, dass die angestrebte Regelung in der Schweiz viele Leute abschrecken könnte,
ein Parlamentsmandat zu übernehmen, weil sie in einem Milizsystem ja auf Einkünfte
neben den Parlamentarierentschädigungen angewiesen seien. 7

Parlamentsorganisation

Mittels Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Parlament wollte Cédric
Wermuth (sp, AG) das Milizsystem stärken. Vor allem für jüngere Parlamentarierinnen
und Parlamentarier mit Kindern im vorschul- oder schulpflichtigen Alter sei es
schwierig, Familien- und Parlamentsarbeit unter einen Hut zu bringen. Die
Kinderbetreuung bleibe vor allem während den Sessionen in den meisten Fällen dem
familiären Umfeld, der Partnerin oder dem Partner vorbehalten. Das sei nicht nur
stossend, sondern mit ein Grund, weshalb so wenig Frauen im Parlament vertreten
seien. Die ungleichen Chancen würden das Milizsystem diskreditieren und im
schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass auf politisches Engagement verzichtet wird.  
Das Büro-NR, das bei Annahme des Postulats Verbesserungsmöglichkeiten hätte
vorschlagen sollen, verwies in seiner ausführlichen Stellungnahme auf zahlreiche
Vorstösse, mit denen bereits früher eine Anpassung des Sitzungsrhythmus oder der
Sitzungszeiten verlangt worden war, die aber allesamt vom Rat selber abgelehnt worden
seien. Einzig das Postulat Teuscher habe 2007 dazu geführt, dass die Sessionen – soweit
möglich – den Schulferien angepasst worden seien. Weil die Familien- und
Wohnsituation der Nationalrätinnen und Nationalräte sehr unterschiedlich sei, würde
eine Änderung der Sessionsorganisation immer auch individuelle Nachteile schaffen.
Dass eine Änderung einen hohen administrativen Aufwand und hohe Kosten bedeuten
und zudem nur einem Teil der Rätinnen und Räte Vorteile bringen würde, komme
erschwerend hinzu. Das Büro beantragte entsprechend die Ablehnung des Postulats,
wogegen sich eine GP/SP-Minderheit wehren wollte. 
Das Thema wurde von den Medien bereits im Vorfeld der Debatte dankbar
aufgenommen und im Rat wurde das Postulat entsprechend ausführlich diskutiert.
Cédric Wermuth versuchte, für seine Idee Werbung zu machen, indem er auf die
Bedeutung von Traditionen hinwies. Diese seien wichtig, müssten aber den
gesellschaftlichen Realitäten angepasst werden. Dass die Ratsmitglieder sehr
unterschiedliche Ansichten über Tradition und Anpassungen haben, zeigte sich dann im
deutlichen links-bürgerlichen Graben bei der Abstimmung über den Vorstoss. Die
geschlossenen SP-, GP- und GLP-Fraktionen standen einem fast geschlossen Nein
stimmenden bürgerlichen Block gegenüber. Abweichlerinnen und Abweichler gab es
lediglich bei der CVP (3), der FDP (1) und der BDP (2). Die insgesamt 65 befürwortenden
Stimmen unterlagen freilich den 123 Nein-Stimmen deutlich (1 Enthaltung) und der
Vorstoss wurde entsprechen versenkt. 8
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Zwar wurde das Postulat von Cédric Wermuth (sp, AG) letztlich mit 125 zu 58 Stimmen
recht deutlich abgelehnt, es erlaubte jedoch eine interessante Auseinandersetzung zur
Debattenkultur im Nationalrat. In der Tat forderte der SP-Nationalrat das Büro-NR auf,
in einem Bericht aufzuzeigen, wie „echte” Debatten in der grossen Kammer ermöglicht
werden könnten. Er sei sich bewusst, dass es sich beim Schweizer Parlament um ein
Arbeitsparlament handle – im Gegensatz etwa zum britischen Parlament, in welchem als
Redeparlament politische Fragen im Plenum diskutiert werden, werden diese in einem
Arbeitsparlament in Kommissionen debattiert und die Reden im Plenum erfüllen eher
eine Informationsfunktion – nichts desto trotz müsse die Debattenkultur neu gepflegt
werden. Wermuth monierte nicht nur, dass Nicht-Kommissionsmitglieder kaum ihre
Meinung kundtun könnten und somit eine starke Abhängigkeit von den Spezialistinnen
und Spezialisten in den Kommissionen entstehe, sondern dass die
Kommissionssprecherinnen und -sprecher häufig lediglich schriftlich verfasste
Statements vorläsen. Die von den Besucherinnen und Besuchern des Nationalratssaals
immer wieder monierte Unruhe beruhe nicht zuletzt auch auf dieser schwachen
Redekultur. Im Gegensatz dazu würden Debatten der Kategorie 1 zu einem eigentlichen
Schaulaufen verkommen – Wermuth verwies auf die 70 Wortmeldungen bei der Debatte
um die No-Billag-Initiative –, bei dem zwar zahlreiche Argumente vorgeführt würden,
aber kaum diskutiert würde. Die Debatten sind in Kategorien eingeteilt. Kategorie 1 – die
so genannte freie Debatte, der jeweils auch die Botschaften des Bundesrates zu
Volksinitiativen zugeordnet werden – erlaubt eine freie Wortmeldung aller
Parlamentsmitglieder. In den restlichen vier Kategorien (2: Organisierte Debatte, 3a:
Fraktionsdebatte, 3b: verkürzte Fraktionsdebatte, 4: Kurzdebatte; 5: schriftliches
Verfahren) sind neben den Kommissionssprecherinnen und -sprechern nur die
Vertreterinnen und Vertreter des Bundesrats, die Antragsstellerinnen und
Antragssteller von Minder- und Mehrheitsvorschlägen, je nachdem die Urheberinnen
und Urheber von Vorstössen und die Fraktionssprecherinnen und -sprecher
redeberechtigt. Zusätzliche Wortmeldungen müssen schriftlich eingereicht werden.
Zudem wird mit den Kategorien auch die Redezeit geregelt. Wermuth schlug in seinem
Postulat unter anderem vor, die Möglichkeiten für die so genannte Zwischenfrage
auszubauen: Nach dem Votum einer Rednerin oder eines Redners dürfen alle
Ratsmitglieder zu bestimmten Punkten eine präzise und kurze Frage stellen – ohne
jedoch selber inhaltliche Ausführungen anzubringen. Eine weitere Möglichkeit für eine
lebendigere Diskussionskultur wäre laut Wermuth die Einschränkung der
Berichterstattung, die jeweils von zwei Kommissionsmitgliedern mit unterschiedlicher
Muttersprache vorgetragen wird. Zudem müsse die Ungleichbehandlung der kleineren
Fraktionen und der Kommissionsmitglieder von weniger bedeutenden Kommissionen
überdacht werden. 
Das Büro-NR hiess zwar die Idee einer lebendigeren Debatte grundsätzlich gut, wies
aber darauf hin, dass schriftliche Voten und Notizen aufgrund der teilweise
komplizierten Geschäfte kaum vermeidbar und zudem abhängig von den Fähigkeiten
einer Votantin oder eines Votanten seien. Die Kommissionssprecherinnen und
Kommissionssprecher seien zudem verpflichtet, gut und umfassend zu informieren.
Man wolle hier deshalb keine Vorschriften machen. Beim Ausbau der Zwischenfrage
und der Einschränkung der Berichterstattung befürchtet das Büro eine einseitige
Konzentration auf die deutsche Muttersprache, was die Gefahr der Diskriminierung der
anderen Sprachen mit sich brächte. Das Postulat sei auch deshalb abzulehnen, weil man
vielmehr an die Eigenverantwortung der Parlamentarierinnen und Parlamentarier
appellieren wolle. 
In der Debatte wünschte sich Wermuth weniger Technokratie und mehr inhaltliche
Auseinandersetzung und Peter Keller (svp, NW) bezeichnete – nota bene mittels
Zwischenfrage – die Zwischenfrage als „unwürdige[n] Kastrationsvorgang der
parlamentarischen Möglichkeiten und Debattenkultur”. Der Sprecher des Büros, Adrian
Amstutz (svp, BE), wies darauf hin, dass auch er gerne „vom Leder ziehen” würde, als
Sprecher des Büros aber eben richtigerweise nicht dürfe, sondern die Aufgabe habe,
sachlich und faktentreu zu informieren. Der französischsprachige Sprecher des Büros,
Dominque de Buman (cvp, FR), verwies seinerseits auf die Geschichte des Parlaments
und zitierte Benjamin Constant, der die schlechte Debattenkultur in Parlamenten
bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts moniert habe. Das Parlamentsreglement von
1850 habe gar ein Verbot des Vorlesens schriftlich verfasster Reden vorgesehen.
Mittlerweile sei man aber im 21. Jahrhundert und die Komplexität der Geschäfte würde
andere Rede- und Stilmittel bedingen. Ausser bei der CVP- und der GLP-Fraktion
vermochte das Anliegen Wermuths in allen Fraktionen einige Sympathien zu wecken. 9

POSTULAT
DATUM: 29.09.2017
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



In der Wintersession stand die Sammelvorlage für die sechs parlamentarischen
Initiativen zu verschiedenen Änderungen des Parlamentsrechts im Nationalrat auf dem
Sessionsprogramm. Die verschiedenen Vorstösse und eine Reihe von weiteren Anliegen
der beiden SPK verlangten Änderungen im Parlamentsgesetz, in der
Parlamentsverwaltungsverordnung und im Geschäftsreglement des Nationalrats.
Hauptsächlich ging es um drei bedeutende Aspekte, nämlich die Erweiterung der
Offenlegungspflichten der Ratsmitglieder (Block 1), die Ermöglichung einer
Veröffentlichung von Kommissionsunterlagen (Block 2) und die Regelung der
Zugänglichkeit von Kommissionsprotokollen für alle Ratsmitglieder und deren
persönliche Mitarbeiter (Block 3). 

Eintreten war umstritten. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab zu Protokoll, dass die SVP
keinen generellen Handlungsbedarf sehe. Zudem sei das Problem einer Sammelvorlage,
dass man auch zu schlechten Punkten ja oder aber zu guten Punkten nein sagen müsse.
Es würden zahlreiche, nicht miteinander vereinbare Punkte vermischt, mit denen aber
weder die Effizienz gesteigert noch Kosten eingespart würden, weshalb gar nicht auf
die Vorlage eingetreten werden solle. Auch die BDP-Fraktion hatte Nichteintreten
beschlossen. Bernhard Guhl (bdp, AG) führte aus, dass es sich hier um eine
Wohlstandvorlage handle. Kein einziger der verschiedenen Aspekte sei wirklich nötig für
den Ratsbetrieb. Auch die BDP hätte es, wie die SVP, begrüsst, wenn die einzeln Folge
gegebenen Vorstösse auch einzeln beraten worden wären. Keine der restlichen
Fraktionen war zwar vollumfänglich zufrieden mit der Sammelvorlage – Balthasar Glättli
(gp, ZH) sprach von einem Birchermüesli –, man wolle aber die einzelnen Punkte in der
Detaildiskussion klären. Mit Nichteintreten sei hingegen nichts gewonnen – so der
Tenor. Die grosse Kammer beschloss dann relativ knapp mit 94 zu 80 Stimmen bei 3
Enthaltungen, auf die Vorlagen einzutreten.

Im Block 1 wurde um die Offenlegungspflichten gestritten. Der Kommissionsvorschlag
sah vor, dass jedes Ratsmitglied bei Amtsantritt und auf Jahresbeginn Angaben zur
beruflichen Tätigkeit und – falls relevant – Angaben zum Arbeitgeber machen muss.
Nicht weniger als sechs Minderheitsanträge lagen vor, die ein Festhalten an der
bisherigen Regelung (lediglich Angabe beruflicher Tätigkeit; Minderheit Pfister), eine
Nennung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Minderheit Jauslin) und der Einkünfte daraus
(Minderheit Wermuth), die Eintragung in ein öffentliches Register (Minderheit
Wermuth) oder die Offenlegung während Rats- (Minderheit Barrile) und
Kommissionsdebatten (Minderheit Glättli) forderten. Zu einem teilweise recht
gehässigen Austausch gab zudem ein Antrag von Angelo Barrile (sp, ZH) Anlass, der
verlangt hätte, dass von Krankenkassen angestellte oder bezahlte Ratsmitglieder nicht in
Kommissionen sitzen dürfen, die für die Gesetzgebung im Bereich der
Krankenversicherung zuständig sind. Letztlich hatte mit Ausnahme des Antrags Pfister
keiner der verschiedenen Anträge eine Chance. Somit blieb bezüglich der
Offenlegungspflichten alles beim Alten. 

Ein eigentliches Sammelsurium unterschiedlicher Änderungen umfasste Block 2.
Umstritten war hier insbesondere der Vorschlag der SPK, Kommissionsunterlagen
veröffentlichen zu dürfen, die keine schützenswerten Interessen beinhalten. Auch hier
obsiegte letztlich aber der Status Quo, wie er erneut von einer Minderheit Pfister
gefordert wurde. Gerhard Pfister (cvp, ZG) warnte davor, damit einer Untergrabung des
Kommissionsgeheimnisses Vorschub zu leisten. 
Die Kommissionsprotokolle, die mit einem Antrag Rickli hätten veröffentlicht werden
können, bleiben auch in Zukunft geheim. Natalie Rickli (svp, ZH)  hatte in ihrem Antrag
geltend gemacht, dass durch Indiskretion immer wieder Informationen aus den
Kommissionssitzungen an die Öffentlichkeit gelangten. Es sei stossend, dass es sich
dabei jeweils nur um „einen Teil der Wahrheit” handle, wohingegen Protokolle den
ganzen Verlauf einer Sitzung aufzeigen könnten. 
Unbestritten waren im Block 2 die Zuständigkeitserklärung der Redaktionskommission
für die Berichtigung von Erlassen, die nicht der Schlussabstimmung unterstehen, das
Verbot eines Rückkommensantrags, der nicht in unmittelbarem Anschluss an die
Abstimmung gestellt wird und einige Präzisierungen zu Dringlichkeitsklausel,
Abstimmungsverfahren, Fristen bei Volksinitiativen und Anforderungen an die
Botschaften zu Erlassentwürfen. Darüber hinaus soll gesetzlich festgehalten werden,
dass Schlussabstimmungen in beiden Räten gleichzeitig stattfinden müssen. 
Kein Gehör fand die SPK mit ihrem Vorschlag, auf eine Schlussabstimmung bei
Volksinitiativen zu verzichten. Rechtlich bindend und als Stimmempfehlung sei –
entgegen der Usanz des Bundesrates beim Verfassen der Abstimmungsempfehlungen –
die Abstimmung über die Abstimmungsempfehlung zu betrachten; eine
Schlussabstimmung sei bei obligatorischem Eintreten und ohne Gesamtabstimmung
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eigentlich nicht angebracht. Ein von der Ratsmehrheit unterstützter Antrag Schilliger,
der einen Antrag des Bundesrates aufnahm, erachtete diese Änderung als unnötig.
Zu reden gab auch der Vorschlag einer Kommissionsminderheit Rutz, die durchsetzen
wollte, dass Sitzungsgelder neu halbtägig ausbezahlt werden sollen. Die vor allem aus
Angehörigen der SVP-Fraktion bestehende Minderheit monierte, dass jemand ein
Taggeld von CHF 440 erhalte, wenn sie oder er lediglich für eine Stunde eine
parlamentarische Initiative in einer Kommission erläutern müsse, was
unverhältnismässig sei. Die Mehrheit des Nationalrates folgte allerdings der
Argumentation der Kommissionsmehrheit, dass diese Idee mit hohem bürokratischen
Aufwand verbunden sei. Das Anliegen zur Neuregelung der
Übernachtungsentschädigung wurde zwar in der Debatte um die Taggelder ebenfalls
angesprochen, diese parlamentarische Initiative wurde aber nicht in die Sammelvorlage
aufgenommen. 
Erfolgreich war die SPK mit ihrem Anliegen zu den Auslandreisen: Neu müssen
Ratsmitglieder Reisen ins Ausland in einem öffentlichen Register aufführen. Nicht offen
gelegt werden müssen dabei Reisen, die auf Einladung von Interessengruppen
durchgeführt werden – ein Antrag einer links-grünen Kommissionsminderheit hatte
hier keine Chance.
Zur Diskussion standen schliesslich zwei Änderungen der Sitzungszeiten. Sowohl die
Streichung des Freitags der letzten Sessionswoche, wie sie von einer
Kommissionsminderheit gefordert worden wäre, als auch der Beginn der Sitzungszeiten
um 8.15 Uhr statt um 8.00 Uhr fanden bei der Mehrheit des Nationalrats kein Gehör. Die
grosse Kammer folgte dem Argument der Kommissionsmehrheit, dass der Freitag in
Anbetracht der dichten Sessionsprogramme nötig sei. Um die Effizienz zu steigern, soll
der letzte Sitzungstag allerdings nicht wie bisher bereits um 11.00 fertig sein, was von
der Minderheit insbesondere als ineffizient moniert worden war, sondern bis 13.00
dauern. Das Argument der besseren Zugverbindungen sowie der Umstand, dass auch
der Ständerat um 8.15 die Sitzungen beginne, verfingen hingegen nicht. Die Mehrheit
des Rates sträubte sich gegen die entsprechende viertelstündige Verschiebung der
Sitzung nach hinten. 

Block 3, mit dem der Zugang von Kommissionsprotokollen für Parlamentsmitglieder
hätte geregelt werden sollen, wurde in Anbetracht der ablehnenden Haltung des
Parlaments gegenüber einer grösseren Transparenz der Kommissionsarbeit zur
Überarbeitung an die SPK-NR zurückgewiesen, die Blöcke 1 und 2 wurden zur Beratung
an den Ständerat übergeben. 10

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
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Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 11

Das in der NZZ prominent platzierte, aber auch von anderen Medien aufgenommene
Parlamentarierrating 2018, das von der Forschungsstelle Sotomo aufgrund des
Abstimmungsverhaltens im National- und Ständerat berechnet wird, zeigte seit der
letzten Ausgabe 2017 nur wenig Veränderungen hinsichtlich Positionierung der
Parteien. Noch immer war eine deutliche Trennung der einzelnen Fraktionen im
Nationalrat zu beobachten, mit Ausnahme der SP und der Grünen sowie der CVP und
der BDP, bei denen sich die Positionierungen einzelner Parlamentarierinnen und
Parlamentarier auf einer Skala von -10 (ganz links) und +10 (ganz rechts) teilweise
überlappten. Die Extrempole des Nationalrats wurden von Fraktionsmitgliedern der SP-
bzw. der SVP eingenommen: Silvia Schenker (sp, BS; -10.0) sowie Luzi Stamm (svp, AG;
10.0) und Toni Brunner (svp, SG; 10.0) besetzten die Skalengrenzen. Das Spektrum der
SP-Fraktion reichte von dieser Extremposition bis -8.5. Dieser «rechte Flügel» der
Sozialdemokraten wurde vom neu in den Nationalrat nachgerückten Adrian Wüthrich
(sp, BE) besetzt. Die Spannweite der Grünen reichte von -9.5 (Regula Rytz; gp, BE) bis
-8.6 (Bastien Girod; gp, ZH). Im Schnitt waren die Mitglieder der SP-Fraktion erneut
etwas linker positioniert als jene der GP-Fraktion. Das war zwischen 1995 und 2011
umgekehrt. Zwischen dem links-grünen Pol und der Mitte tat sich eine ziemliche Lücke
auf. Die beiden der CVP-Fraktion angehörenden EVP-Mitglieder Marianne Streiff-Feller
(evp, BE) und Niklaus Gugger (evp, ZH), der Ende 2017 in den Nationalrat nachgerutscht
war, waren mit ihren Werten von -4.1 bzw. -3.7 zwar deutlich am linken Fraktionsrand
angesiedelt, damit aber noch immer mehr als vier Skalenpunkte von SP und GP entfernt
positioniert. Immer noch links der Mitte reihte sich anschliessend die GLP-Fraktion ein,
die sich erneut als sehr homogen präsentierte (-3.3 bis -3.0). Die CVP- und die BDP-
Fraktion überlappten sich ebenfalls. Bei beiden kam dabei der rechte Rand genau bei
der Position 0 zu liegen; bei der BDP wurde dieser von Hans Grunder (bdp, BE) und bei
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der CVP von Daniel Fässler (cvp, AI), Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Fabio Regazzi (cvp, TI)
besetzt. Den linken Rand besetzten bei der CVP Kathy Riklin (cvp, ZH: -1.5) und bei der
BDP Rosmarie Quadranti (bdp, ZH: -1.9). Auch auf der rechten Ratsseite klaffte eine
Lücke. Der Abstand zwischen der FDP, deren Spektrum sich zwischen 1.0 (Christa
Markwalder; fdp, BE) und 3.4 (Walter Müller; fdp, SG) aufspannte und der SVP, deren
linker Pol bei 7.4 zu liegen kam (Jean-Pierre Grin, svp, VD) betrug ebenfalls 4
Skalenpunkte. 

In der NZZ wurden auch die Positionen einzelner Parlamentsmitglieder diskutiert, die
sich über die Jahre stark verändert hatten. So hatte etwa Thomas Müller (svp, SG) laut
der Auswertung einen Sprung auf der Skala von 1.5 nach 9.5. gemacht. Müller war 2006
als CVP-Politiker gewählt worden und hatte 2011 in die SVP gewechselt, wo er dann mit
den Jahren einen eigentlichen Rechtsrutsch vollzog. Die Gegenrichtung hatte Gerhard
Pfister eingenommen, der von einer rechten Position (4.0) genau in die Mitte (0) gerückt
war. Dies sei erst nach seiner Übernahme des CVP-Präsidiums passiert, was belege, so
die NZZ, dass Pfister die CVP nicht nach rechts gezogen, sondern den rechten Flügel in
die Partei integriert habe.

Im Ständerat waren die Lücken zwischen den Fraktionen geringer. Zwischen dem am
weitesten «rechts» stehenden SP-Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH: -5.6) und der am
weitesten «links» positionierten CVP-Ständerätin Anne Seydoux-Christe (JU) lagen
knapp 2 Skalenpunkte. Mit Raphaël Comte (fdp, NE) fand sich gar ein FDP-Ständerat an
dieser Position (-3.8). Allerdings war Comte damit relativ weit von seiner restlichen
Ständeratsfraktion entfernt, bei der Philipp Müller (fdp, AG) bei 3.6 den rechten Rand
einnahm. Auch hier war der Skalenabstand zur SVP, deren Spektrum sich zwischen den
beiden Schwyzer Ständeräten, Alex Kuprecht (6.9) und Peter Föhn (10.0) erstreckte, mit
3.3 Punkten kleiner als im Nationalrat. 12

Das Parlamentsgesetz sieht vor, dass Vorstösse von einer Kommissionsmehrheit, einer
Fraktion oder einem Ratsmitglied eingereicht werden können. Mit seinem Postulat
forderte Bastien Girod (gp, ZH) eine Erweiterung dieser Möglichkeiten. Konkret
verlangte er die Prüfung der Möglichkeit einer Co-Autorenschaft bei Vorstössen. Girod
verwies darauf, dass «immer wieder gleichlautende Vorstösse eingereicht» würden. Die
dadurch entstehende Belastung der Räte und der Verwaltung könnte vermieden
werden, wenn erlaubt würde, dass zwei oder mehrere Urheberinnen und Urheber mit
einem einzigen Vorstoss zum Ausdruck bringen könnten, dass sie eine Idee teilten. Der
Zürcher Nationalrat verwies zudem darauf, dass frühere ähnliche Vorstösse (Pa.Iv.
07.400) lediglich aufgrund der zusätzlich entstehenden Umsetzungskosten abgelehnt
worden seien. Da momentan ein grösserer Wechsel bei der Geschäftsdatenbank
erfolge, könnten diese Kosten gesenkt werden, wenn der Antrag gleich in die
Erneuerung der Geschäftsdatenbank integriert würde. 
Das Büro-NR, in der Nationalratsdebatte während der Herbstsession 2019 durch Edith
Graf-Litscher (sp, TG) vertreten, empfahl das Postulat zur Ablehnung. Es sei in der Tat
so, dass mit dem Projekt «Curia plus» der digitale Ratsbetrieb optimiert werde und die
Forderung des Postulats wohl eingebaut werden könnte. Allerdings seien die Arbeiten in
vollem Gange und die Einführung für 2022 vorgesehen. Darüber hinaus habe sich das
Büro die in der bisherigen 50. Legislatur eingereichten Vorstösse angeschaut: Von 4825
seien lediglich 21 gleichlautend gewesen. Zudem sei unklar, wie eine Co-Urheberschaft
genau geregelt werden sollte. Fragen seien etwa, ob sie nur für Motionen und Postulate
(in ihren Ausführungen sprach Graf-Litscher von «Petitionen») oder auch für
parlamentarische Initiativen gelte oder wie Mitunterzeichnen sich zukünftig von einer
Co-Urheberschaft unterscheiden solle. In Anbetracht des geringen Mehrwerts und der
aufwändigen Rechtsabklärungen empfehle das Büro das Postulat einstimmig zur
Ablehnung. Dieser Empfehlung folgte eine bürgerliche Mehrheit von 102 Abgeordneten,
die 60 vor allem aus dem links-grünen und dem grünliberalen Lager stammenden
Stimmen gegenüberstanden. 13
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Nach der Konstituierung und Vereidigung des Nationalrats, schritt dieser – noch einmal
geleitet von der Alterspräsidentin Maya Graf (gp, BL) – zur Wahl des
Nationalratspräsidiums 2019/20. Die amtierende erste Vizepräsidentin, Isabelle Moret
(fdp, VD), wurde erwartungsgemäss als Präsidentin bestimmt. Von den 200 ausgeteilten
Wahlzetteln waren 2 ungültig und 5 entfielen auf Diverse. Mit 193 Stimmen gelang der
14. Frau im Präsidentenamt ein Rekordresultat. Damit wurde zum 19. Mal eine
Volksvertretung aus dem Kanton Waadt ins oberste Schweizer Amt gewählt. 
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Moret dankte in ihrer Rede ihrer Vorgängerin Marina Carobbio Guscetti (sp, TI), die die
Repräsentation der Frauen in der Politik immer wieder thematisiert habe – mit Freude
nehme sie auch die Zahl der Frauen im Saal zur Kenntnis. Es sei Moret auch hinsichtlich
der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Einführung des Frauenstimmrechts
ein Anliegen, die Bemühungen ihrer Ratskollegin weiterzuführen. Das neue Parlament
habe die Chance, wichtige Themen anzupacken: So etwa die Familien- und
Gleichstellungspolitik, die Reform der Sozialversicherungen, die Umweltpolitik, aber
auch die Gesundheitspolitik, momentan eine der grössten Sorgen der Schweizerinnen
und Schweizer. Mit ihrem Ausruf «Vive la Suisse! Es lebe die Schweiz! Viva la Svizzera!
Viva la Svizra!» erntete die neue Präsidentin Applaus. Bevor sie zur Wahl des ersten
Vizepräsidenten überleitete, verwies Moret auf den Umstand, dass das Parlament nicht
nur noch nie so weiblich, sondern auch noch nie so jung gewesen sei. Als Zeichen, wie
wichtig die Jugend sei, liess Moret die olympische Flamme der Jugend-Winterspiele,
die im Januar 2020 im Kanton Waadt stattfinden werden, in den Saal tragen. Dies solle
ein Ansporn für die Schweizer Jugend sein, über sich selbst hinauszuwachsen.    
Zum ersten Vizepräsidenten wurde im Anschluss Andreas Aebi (svp, BE) gewählt. Für
dieses Amt wäre eigentlich Heinz Brand (svp, GR) vorgesehen gewesen. Der Bündner,
der im November 2018 zum ersten Vizepräsidenten gekürt worden war, war allerdings
bei den eidgenössischen Wahlen nicht wiedergewählt worden. Aebi, der 2018 innerhalb
der SVP neben Brand ebenfalls als Kandidat für das Amt gehandelt worden war und jetzt
zum Handkuss kam, erhielt 178 Stimmen. Von den ausgeteilten Wahlzetteln blieben 9
leer und auf 13 standen andere Namen als jener des Berner SVP-Mitglieds. 
In der Folge wurde Irène Kälin (gp, AG) zur zweiten Vizepräsidentin bestimmt. Die
Aargauerin erhielt vergleichsweise wenige 112 Stimmen. Von den 195 eingelangten
Wahlzetteln blieben 23 leer und 3 waren ungültig. Andere Personen erhielten 57
Stimmen, darunter Regula Rytz (gp, BE; 23 Stimmen) und Bastien Girod (gp, ZH; 11
Stimmen). Das magere Resultat dürfte – neben der Parteizugehörigkeit der neuen
zweiten Vizepräsidentin – auch damit zusammenhängen, dass Kälin erst seit 2017 im
Nationalrat sass. Kälin war von der Fraktion der grünen Partei Ende November 2019
nominiert worden. 
Die vier Stimmenzählenden und die vier Ersatzstimmenzählenden wurden in globo
gewählt. Auch hier zeigten sich aufgrund der Stimmenzahl einige ideologische
Animositäten, alle acht wurden aber letztlich deutlich gewählt. Zu Stimmenzählerinnen
und -zählern wurden Edith Graf-Litscher (sp, TG; 193 Stimmen), Roland Rino Büchel
(svp, SG; 194 Stimmen), Daniel Brélaz (gp, VD; 179 Stimmen) und Benjamin Roduit (cvp,
VS; 187 Stimmen) gewählt. Die vier sind damit Mitglieder des Büro-NR und sitzen dem
Ratsplenum gegenüber, mit der Präsidentin im Rücken. Am gleichen Ort sitzen die
Ersatzstimmenzählerinnen und -zähler, die aber nicht Mitglieder des Büros sind: Yvette
Estermann (svp, LU; 191 Stimmen), Pierre-Alain Fridez (sp, JU; 193 Stimmen), Gerhard
Andrey (gp, FR; 192 Stimmen) und Philipp Kutter (cvp, ZH; 190 Stimmen). 14

Volksrechte

An ihrer Sitzung Mitte Oktober 2016 kam die SPK-NR auf ihren ursprünglich gefällten,
positiven Entscheid zur Ungültigkeit von Rückwirkungsklauseln zurück. Zwar hatten
beide Staatspolitischen Kommissionen der parlamentarischen Initiative Lustenberger
(cvp, LU) 2015 noch Folge gegeben, die nationalrätliche Kommission wollte nun aber
doch keinen entsprechenden Verfassungsänderungsvorschlag ausarbeiten. Mit 15 zu 8
Stimmen schlug eine Mehrheit der Kommission das Begehren deshalb zur Abschreibung
vor. Mit ein Grund für den Meinungsumschwung war der Vorschlag der SPK-SR für
Reformen auf Gesetzesebene. Eine Verfassungsänderung mit lediglich diesem einen
Vorschlag eines Rückwirkungsverbots sei nicht angebracht. Der Nationalrat folgte der
Empfehlung seiner Kommission und schrieb die Initiative in der Wintersession 2016 ab.
Die SVP, die neben der SP und der GP geschlossen für den Mehrheitsantrag votierte,
begründete den Entscheid damit, dass die direkte Demokratie nicht eingeschränkt
werden dürfe. Die SP und die GP wiesen darauf hin, dass das Verbot einer
Rückwirkungsklausel mit einfachen sprachlichen Mitteln umgangen werden könne. Eine
Initiative könnte anstelle einer Aufhebung eines früheren Beschlusses einfach die
Wiederherstellung eines vorherigen Zustands fordern. Als Beispiel führte Cédric
Wermuth (sp, AG) den beschlossenen Bau einer Strasse an, der zwar mit einem
Rückwirkungsverbot nicht rückgängig gemacht werden dürfte. Eine Initiative könnte
freilich fordern, dass in Zukunft auf einem bestimmten Streckenabschnitt keine Autos
mehr fahren dürften. Die Formulierung eines allgemein gültigen Rückwirkungsverbots,
das im Einzelfall nicht umgangen werden könnte, sei deshalb wahrscheinlich gar nicht
möglich. 15
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Mehr Klarheit bei Volksabstimmungen, die bei einer Annahme internationales Recht
brechen würden, erhoffte sich Cédric Wermuth (sp, AG) dank seiner parlamentarischen
Initiative. Viele Volksbegehren seien – bewusst oder unbewusst – hinsichtlich ihrer
Umsetzung unpräzise formuliert; insbesondere bleibe häufig unklar, was geschehen
soll, wenn ein angenommenes Begehren gegen Völkerrecht oder internationale
Vereinbarungen verstosse. Der Aargauer Sozialdemokrat schlug mit seinem Begehren
deshalb vor, dass derart unklare Volksinitiativen im Falle einer Annahme erst umgesetzt
würden, wenn die entsprechenden internationalen Vereinbarungen gekündigt sind.
Bedingung dafür sei aber, dass die Initiantinnen und Initianten neben ihrem Begehren
auch explizit die Kündigung der entsprechenden Verträge forderten. In den Fällen, in
denen eine Kündigung im Initiativtext unerwähnt bliebe, gar nicht möglich sei oder
sogar zwingendes Völkerrecht gebrochen werden müsste, seien die Begehren lediglich
teilweise im Rahmen bestehenden internationalen Rechts umzusetzen.
Die SPK-NR sprach sich mit 16 zu 7 Stimmen gegen Folgegeben aus. Es sei den
Initiativkomitees nicht zuzumuten, abzuschätzen, welche internationalen Verträge mit
einem Begehren tangiert würden. Dies sei nicht immer eine rein juristische Frage,
sondern häufig auch eine politische. Es müsse möglich bleiben, Verträge nach Annahme
von Volksinitiativen neu zu verhandeln, ohne dass vorher klar gewesen sei, dass dies
nötig sein könnte. Eine Kommissionsminderheit betonte allerdings, dass Klarheit für die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger geschaffen werden müsse, wofür das Begehren
einen guten Vorschlag darstelle. 16
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Nachdem sich die SPK-NR dagegen ausgesprochen hatte, der parlamentarischen
Initiative von Cédric Wermuth (sp, AG) für mehr Klarheit bei Volksabstimmungen Folge
zu geben, wäre eigentlich der Nationalrat in der Sommersession 2019 mit der
Vorprüfung der Initiative an der Reihe gewesen. Dazu kam es allerdings nicht, weil der
Aargauer Volksvertreter seinen Vorstoss zurückzog. 17
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Verschiedene Resultate der Gesamterneuerungswahlen vom Vorjahr waren Anlass für
Vorstösse mit Reformvorschlägen für die Nationalratswahlen. Der Umstand, dass
erstmals seit 1979 kein Vertreter des französischsprachigen Berner Juras in den
Nationalrat gewählt wurde, bewegte den Kanton Bern zur Einreichung einer
Standesinitiative (12.314), die eine Zusicherung einer adäquaten Anzahl Sitze für
sprachliche Minderheiten in mehrsprachigen Kantonen fordert. Das Begehren war im
Berichtsjahr von der SPK-NR und der SPK-SR noch nicht behandelt worden. Eine
Motion der FDP-Liberale Fraktion (12.3374) und eine Motion Frehner (svp, BS) (12.3050)
forderten ein Verbot von Listenverbindungen. Wahltaktische Überlegungen hätten zu
Verzerrungen des Wählerwillens geführt. Frehner (svp, BS) führte in seiner Begründung
das Beispiel seines eigenen Kantons an, in welchem die abgewählte grüne Nationalrätin
Anita Lachenmeier (gp, BS) zwar etwa dreimal mehr Stimmen als der neu gewählte
Markus Lehmann (cvp, BS) erhalten habe, letzterer aber dank der Listenverbindung der
CVP mit GLP, EVP und BDP den Sitz erobern konnte. In seiner Stellungnahme wies der
Bundesrat darauf hin, dass Listenverbindungen in den vergangenen Jahrzehnten
tatsächlich kontinuierlich zugenommen hätten und eine Folge des
Sitzzuteilungsverfahrens Hagenbach-Bischoff seien. Vor- und Nachteile dieses
bewährten Systems würden sich die Waage halten und eine Änderung sei nicht
angezeigt. Die Verzerrungen seien primär Folge der sehr unterschiedlichen Grösse der
Kantone als Wahlkreise und ein Verbot von Listenverbindungen käme lediglich einer
Symptombekämpfung gleich. Beide Motionen wurden im Berichtsjahr noch nicht
behandelt. Eine Korrektur dieser Verzerrung mit Hilfe eines alternativen
Wahlverfahrens, des so genannten „doppelten Pukelsheim“, schlug eine Motion Minder
(parteilos, SH) (12.3711) vor. Mit dem doppeltproportionalen Sitzverteilungsverfahren
werden Sitze in einem ersten Schritt auf die Parteilisten gemäss nationalem
Wähleranteil und erst in einem zweiten Schritt auf die einzelnen Kantone verteilt. Damit
würden nicht nur Listenverbindungen obsolet, sondern auch Verzerrungen des
Wählerwillens würden zumindest verkleinert. Diese Idee, die bereits Gegenstand
mehrerer früherer erfolgloser Vorstösse (Po. 03.3377 (Genner), Po. 07.3884 (Waber),
Pa.Iv. 09.410 (Zisyadis)) sowie verschiedener kantonaler Reformen war, fand jedoch
weder beim Bundesrat noch in der kleinen Kammer genügend Anhänger. Der Bundesrat
wollte erst die Entwicklungen in den Kantonen abwarten, weil die Wahlprozedere
möglichst auf allen föderalen Stufen gleich sein sollten. Die ablehnende Haltung
gegenüber der Einführung des doppelten Pukelsheim in den Kantonen Bern, Luzern,
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Schwyz, Zug, Solothurn, Basel-Stadt und St. Gallen weise auf eine gewisse Skepsis in der
Bevölkerung hin, auch wenn das Verfahren in den Kantonen Zürich, Aargau und
Schaffhausen eingeführt worden sei. Eine Motion Girod (gp, ZH) (11.4193) schliesslich
griff die Diskussionen um die Informationsbroschüre der Bundeskanzlei anlässlich der
Gesamterneuerungswahlen wieder auf. Die mit dem Titel „In der Kürze liegt die Würze“
versehene Wahlbroschüre erklärte mit Hilfe von Vergleichen aus der Gastronomie das
Wahlprozedere und stellte die Parteien vor. Der Motionär wollte die Bundeskanzlei
verpflichten, Wahlunterlagen zukünftig objektiv zu gestalten und auf klare Information
der Wählerschaft zu fokussieren. Die Motion wurde vom Bundesrat abgelehnt, da damit
eine 2007 beschlossene Darstellung der Parteien nicht mehr möglich sei. Obwohl die
Exekutive die Kritik des Motionärs nicht teilte, versprach der Bundesrat den Anregungen
im Hinblick auf eine neue Wahlanleitung für 2015 Rechnung zu tragen. 18

Mit seiner Motion schlug Cédric Wermuth (sp, AG) vor, die Abstimmungsunterlagen als
Integrationsinstrument zu verwenden. Die Kenntnis des politischen Systems der
Schweiz sei ein Integrationskriterium im neuen Bürgerrechtsgesetz. Um allen Menschen
die Möglichkeit zu geben, sich für politische Prozesse zu interessieren, sollten die
Abstimmungs- und Wahlunterlagen auch Nicht-Stimmberechtigten, namentlich eben
Einbürgerungswilligen, zugesandt werden. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sie ernst
genommen und willkommen geheissen würden, und biete gleichzeitig eine Möglichkeit
zur Förderung von politischem Interesse. 
Bundeskanzler Walter Thurnherr verwies in der Ratsdebatte auf die Bedeutung der
Abstimmungsunterlagen. Rund 90 Prozent der Abstimmenden würden diese in der Tat
als Informationsquelle nutzen, was für das Anliegen spreche. Allerdings bestehe neben
den Unterlagen bereits ein derart reiches Angebot an Informationen, dass Aufwand und
Kosten für Druck und Distribution verglichen mit dem symbolischen Mehrwert nicht zu
rechtfertigen seien. Bei der Mehrheit der Nationalratsmitglieder verfing diese
Argumentation, wurde die Motion doch mit 141 zu 48 Stimmen (2 Enthaltungen)
abgelehnt, wobei die Stimmenminderheit auf das links-grüne Lager fiel. 19
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